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Investivlohn, Steuererh6hungen und Riickstand
in der Infrastruktur

Allgemein ist bekannt, da3 durch die sprunghafte Ausweitung
der privaten Investitionen und durch den sehr groBen Zustrom von
Gastarbeitern in einer sehr kurzen Zeitspanne die Infrastruktur der
Schweiz in sehr starken Riickstand geraten ist. Wir haben viel zu
wenig Spitiler, Wohnungen, Gebidude fiir die staatlichen Verwal-
tungen. Ueberall sind neue Schulhduser nétig. Der Ausbau der Uni-
versititen mit ihren Instituten und neue Mittelschulen ist dringend.
Verkehrsanlagen, Bahnen und StraBen, Kultur- und Rechtspflege,
Gewisserschutz und Energiequellen und manches andere sollten
der sprunghaft gewachsenen Bevilkerung angepaflt werden. Der
Staat steht iiberall vor neuen groflen Aufgaben.

Wie und woher erhilt der Staat das Geld fiir den Ausbau der
Infrastruktur? Er kann die Steuern erhéhen oder an den Kapital-
markt gelangen und Anleihen aufnehmen.

Viele befiirworten die Steuererh6hungen, besonders zur Dimpfung
der Konjunkturiiberhitzung. Man vertritt die Auffassung, es sei
konjunktur- wie fiskalpolitisch ungesund, wenn der Staat in der
Hochkonjunktur Anleihen aufnehme und sich verschulde. Der Staat
solle auch die Steuer erhohen, um Reserven anzulegen zur Konjunk-
turbelebung in Zeiten der Wirtschaftsdepression.

Das alles klingt sehr plausibel. Aber es stellt sich die Frage: Wer
kommt vor allem fiir die neuen Steuern auf zur Behebung des Riick-
standes in der Infrastruktur? Sind es die breiten Volkskreise oder
die Unternehmer und Banken, die vor allem fiir den massiven Gast-
arbeitereinstrom und den sprunghaften Bevilkerungsanstieg verant-
wortlich sind? Bei der heutigen politischen Lage in der Schweiz
werden neue Steuern vor allem die Arbeitnehmer zu tragen haben.
Zudem sind Steuererh6hungen unpopulir und schwer durchzusetzen.

Also Anleihen? Auch Anleihen haben ihre Haken. Sie miissen
verzinst und zuerst erspart werden. Staatliche Anleihen konkurren-
zieren die hohe private Nachfrage auf dem Kapitalmarkt.

So oder so muB aber der Riickstand in der Infrastruktur aufgeholt
werden und der Staat zu seinem Gelde kommen. Der private Konsum
und die privaten Investitionen miissen eingeengt werden zugunsten
des Ausbaus der Infrastruktur. Der Biirger hat nur die Wahl, ent-
weder mehr Steuern zu zahlen oder mehr zu sparen, damit der Staat
Anleihen aufnehmen kann. Wire es da nicht gescheiter, anstatt
hohere Steuern zu zahlen, die Gewerkschaften wiirden Teuerungs-
zulagen und LohnerhGhungen in einem Sozialfonds sammeln, einen
Baufonds griinden, der dem sozialen Wohnungsbau und cen Ausbau
der Infrastruktur dienen wiirde? — Wenn wir doch auf keinen Fall
um neue Steuerlasten herumkommen und so eder so zugunsten des
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Staates sparen miissen, dann lieber iiber ein gewerkschaftlich ver-
einbartes Sparen zugunsten eines Sozial- oder Baufonds, an dem
der Arbeiter dann doch noch ein Anteilsrecht besitzt und die Ver-
zinsung seiner Anteile erhilt. Statt Steuererhohungen also eine
gewerkschaftliche Investivlohnpolitik, die Griindung eines Sozial-
und Baufonds, welcher dem Staat Anleihen gibt und dem Sparer
sein Eigentum an seinem Konsumverzicht zugunsten des Staates
beldt. Anstelle neuer Steuern endlich Investivlohnpolitik! — Was
ist leichter, durch Steuererhéhungen oder durch personliches und
gewerkschaftlich vereinbartes Sparen, das mir das Eigentum am
Ersparten belaft, zugunsten des Staates und des sozialen Wohnungs-
baues ein Konsumopfer zu bringen? — Steuererhéhungen zeichnen
sich iiberall ab. Ein neuer, psychologisch und sozialpolitisch viel
besserer Weg an Stelle von SteuererhGhungen wire eine Investiv-
lohnpolitik und die Schaffung eines Sozial- und Baufonds zugunsten
des Ausbaus der Infrastruktur und des sozialen Wohnungsbaues.
Ein solcher Fonds wire zugeich ein sehr wirksames konjunktur-
politisches Instrument und der Weg zur Bildung von Eigentum in

Arbeiterhand.
Oskar Miiller, Ziirich

Nachschrift der Redaktion

Um unseren geschitzten Mitarbeiter — leider einen der allzu
wenigen, die wir in den eigenen Reihen zihlen kénnen — nicht zu
entmutigen, haben wir den vorstehenden Beitrag vollstindig und
unverdndert publiziert. Aber es scheint uns, der interessante Vor-
schlag sei nicht ganz bis zum Ende durchdacht. Wer nimmt den
Faden dort auf, wo Kollege Oskar Miiller ihn u. E. zu friih aus der
Hand gegeben hat? Fiir heute mochten wir nur wenige Ueberlegun-
gen antonen und einige Fragen aufwerfen, die die wiinschbare
weitere Diskussion anregen sollen.

Zuniachst ist doch wohl der Gedanke richtig, da8 Bund, Kantone
und Gemeinden sich in Zeiten der Hochkonjunktur, in denen «alle»,
vor allem aber Unternehmer und Kapitalbesitzer, gut verdienen,
sich nicht weiter verschulden, sondern eher entschulden und Reser-
ven fiir schlechtere Zeiten anlegen sollten. Wann sollten sie es denn
tun, wenn nicht in wirtschaftlich guten Zeiten?

DaB} Steuererh6hungen unpopular sind, und zwar bei allen Steuer-
zahlern, ist wohl wahr. Die Feststellung aber, dafl neue Steuern bei
der heutigen politischen Lage in der Schweiz vor allem durch die
Arbeitnehmer zu tragen wiren, scheint uns nicht ganz zutreffend
und allzu pessimistisch. In den Gemeinden und Kantonen werden
die politischen Krifteverhiltnisse sehr unterschiedlich sein, allzu
unterschiedlich, um eine einheitliche, allgemeine Beurteilung zuzu-
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lassen. Auf eidgenossischem Boden wire aber heute kaum eine
Steuervorlage durchzubringen, die nach dieser oder jener Richtung
allzu einseitige Belastungen brichte; die Erfahrung mit den ver-
schiedenen Finanzvorlagen berechtigen jedenfalls zu einer opti-
mistischeren Beurteilung.

Zu seinem Vorschlag in bezug auf die Schaffung eines «gewerk-
schaftlichen Sozialfonds beruft sich Kollege Miiller im Begleit-
schreiben an die Redaktion auf die «Gedanken und Pline von Georg
Leber», dem Vorsitzenden der deutschen Industriegewerkschaft Bau,
Steine, Erden. Das Bundeskomitee des Gewerkschaftsbundes hat sich
kiirzlich durch einen Vortrag Georg Lebers mit dessen Gedanken
und Plinen vertraut gemacht, die heute zum Teil schon verwirk-
licht sind.

Wie aber wire etwas Aehnliches bei uns zu verwirklichen? Kol-
lege Miiller scheint an ein zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
verbianden vertraglich vereinbartes Investivsparen zu denken. Die
Verbinde konnen aber nur fiir ihre Mitglieder vereinbaren. Wie
soll die allzu groBe Masse der den Gewerkschaften fernstehenden
Arbeitnehmer erfaBt werden? An das Mittel der Allgemeinverbind-
lichkeit wird dafiir kaum zu denken sein, und dem gesetzlichen Weg
stiinden wohl uniiberwindliche Hindernisse mannigfacher Art ent-
gegen.

Kollege Miiller spricht davon, daB8 in dem von ihm vorgeschla-
genen Sozialfonds «Teuerungszulagen und Lohnerhdhungen» gesam-
melt werden sollen. Fiir Reallohnerhhungen, die auf Grund er-
hohter Produktivitit vereinbart werden, schiene uns ein solcher
Weg gangbar, nicht aber fiir Teuerungszulagen. Solche als Investiv-
lohn einfrieren zu lassen, wiirde doch nichts anderes heiflen, als
dem Arbeitnehmer eine Senkung seines Lebensstandards zuzumuten.
Der Leber-Plan sieht davon aus guten Griinden ab. Was dort der
Kapitalbildung bei Arbeitnehmern dienen soll, sind zusdtzliche
lohnihnliche Leistungen iiber den notwendigen Teuerungsausgleich
hinaus.

Es darf aber auch nicht der Eindruck erweckt werden, bei uns
geschehe iiberhaupt noch nichts in bezug auf Zwangssparen und
daraus resultierende Investitionen. Denken wir nur an den Zen-
tralen Ausgleichsfonds der AHV, der sich per Ende 1965 auf iiber
7 Mia Fr. belief, die in den nunmehr 18 Jahren seit Schaffung der
Versicherung angesammelt wurden. Davon dienen die iiber 2 Mia,
die den Pfandbriefinstituten ausgelichen wurden, ausschlieBlich,
die Anleihen, die an Gemeinden (930 Mio) und Kantonalbanken
(1,3 Mia) gingen, sicher zum groBBen Teil direkt dem Wohnungs-
bau; die Darlehen an die Kantone (1 Mia), an 6ffentlich-rechtliche
Kérperschaften (26,5 Mio) und an gemischtwirtschaftliche Unter-
nehmungen (1,15 Mia) doch wohl weitgehend dem notwendigen
Ausbau der Infrastruktur (Verkehrswege, Kliranlagen, Schulen
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und Spitiler usw.). Das gleiche lieBe sich auch von den Anlagen
anderer Zweige der Sozialversicherung, vor allem auch der SUVA,
sagen.

Damit soll selbstverstandlich nichts gegen den Vorschlag des Kol-
legen Miiller gesagt sein, im Gegenteil. Wenn die Diskussionen iiber
diesen Vorschlag aber Friichte zeitigen sollen, mu8 man auch
Bescheid wissen iiber das, was in dieser Hinsicht bereits besteht.

Giacomo Bernasconi

Wirtschaft, Arbeitsrecht und Berufsverbiande
in Spanien

Auch in Europa gibt es wirtschaftlich unterentwickelte Linder.
Spanien gehoért zu ihnen. Nach dem mit Waffengewalt und auslin-
discher Unterstiitzung errungenen Sieg der Falange im spanischen
Biirgerkrieg wurde die Wirtschaft in ein faschistisches Zwangskor-
sett gepreflt: der Staat reglementierte und trat selber in groBem
Umfang als Unternehmer auf. Erst in jiingster Zeit hat das dikta-
torische Regime von General Franco die Ziigel einer allzu starren,
etatistischen und dirigistischen Wirtschaftspolitik etwas gelockert
und der Privatinitiative vermehrten Spielraum gegeben. Das wih-
rend langer Jahre verfolgte wirtschaftspolitische Ziel einer méglichst
groBlen Autarkie ist heute weitgehend ersetzt durch das Streben nach
wirtschaftlichem Wachstum und Verbesserung der Produktivitit.
Marktwirtschaftliche Ueberlegungen werden stirker beriicksichtigt.
Die Gewerbefreiheit gilt wenigstens teilweise. Eine gewisse «Libe-
ralisierung» ist im Gange. Ulrich Brésse unterstreicht diese, auch
von andern Kennern der spanischen Verhiltnisse festgestellte Ten-
denz in seinem lesenswerten Buch iiber «Wirtschaftsordnung und
Arbeitsrecht in Spanien» (Gustav-Fischer-Verlag, Stuttgart 1965).

Ob und inwiefern die wirtschaftliche «Liberalisierung» auch zu
einer freiheitlicheren Ordnung im politischen Leben gefiihrt hat
oder noch fithren wird, diirfte schwerer zu beurteilen sein. Sicher
ist, dal es autonome Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbinde in
Spanien noch immer nicht gibt. Die spanischen Syndikate sind weit
davon entfernt, wirkliche Gewerkschaften zu sein. Sie umfassen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer; sie sind vom Staate abhingig. Die
Mitgliedschaft in den nach Produktionszweigen gegliederten Syn-
dikaten ist obligatorisch. Wohl gibt es in jedem Syndikat eine
Arbeitgeber- und eine Arbeitnehmersektion. Aber diese zwei Grup-
pen sind weder faktisch noch rechtlich selbstindig. Zudem iiben
Staat und Partei einen entscheidenden EinfluB auf die Syndikate

126



	Investivlohn, Steuererhöhungen und Rückstand in der Infrastruktur

